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Antrag: Förderung der Bildungsarbeit des Blockhaus Ahlhorn unter Einbindung der 

Schulen in der Gemeinde Großenkneten für die Jahre 2025 und 2026 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schmidtke, lieber Thorsten. 

Wir beantragen, die Blockhaus Ahlhorn gGmbH mit 48.000,- Euro für europäisch aus-

gerichtete Jugend- und Schülerprojekte mit Schülerinnen und Schülern aus den Ge-

meindeschulen zu unterstützen. 

Begründung: 

Das Blockhaus Ahlhorn hat als Tagungs- und Begegnungsort vor allem für Jugendliche und junge 

Erwachsene in den vergangenen drei Jahren durch diverse Schulprojekte gute Arbeit geleistet. 

Auch wurden viele Schülerinnen und Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, aber auch 

der Graf-von-Zeppelin Oberschule eingebunden. Durch diese Projekte wächst Europa weiter zu-

sammen und beugt Vorurteilen sowie „Hass und Hetze“ einiger politischen Kräfte vor. In den 

letzten drei Jahren wurden bereits verstärkt Schülerinnen und Schüler polnischer und ukraini-

scher Gemeinden sowie anderer europäischer Länder zu gemeinsamen Projekten eingeladen. 

Auch alle politischen Parteien wurden regelmäßig zu Veranstaltungen im europäischen Bildungs-

kontext mit eingebunden, um die gemeinsamen Werte weiter zu entwickeln. 

Der beantragte Förderbetrag ergibt sich aus der von der Bildungsstätte zu leistenden Gewerbe-

steuer an die Gemeinde für die Jahre 2022 (38.000,-) und 2023 (10.000,-) Der hohe Betrag in 

2022 ergibt sich aus dem Startförderungsförderbetrag durch den Landkreis Oldenburg. Für die 

Gemeinde Großenkneten würde diese Förderung der lokalen und europäischen Jugendbildungs-

arbeit ein Verzicht auf die vom Blockhaus zu zahlende Gewerbesteuer bedeuten. 

Zur rechtlichen Einordnung der Steuerpflicht der Blockhaus Ahlhorn gGmbH 

Das Blockhaus Ahlhorn gGmbH hat zwei steuerliche Sphären. Zum einen den ideellen Bereich, zu 

dem alle satzungsmäßigen Projekte (Förderung der Bildung und Erziehung, der Jugendhilfe, des 

Umwelt- und Naturschutzes, der Entwicklungszusammenarbeit, internationaler Gesinnung, der 

Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens sowie Förderung 

des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher 

Zwecke) gehören. Dieser Bereich ist steuerbefreit. 

Zum anderen unterhält das Blockhaus zusätzlich einen wirtschaftlichen Bereich. Hierzu gehören 

alle Tätigkeiten außerhalb der o.g. Projekte. Insbesondere sind die Übernachtungen, die nicht zu 

den Projekten gehören, in diesem Bereich angesiedelt und somit steuerpflichtig. Des Weiteren 

sind die gezahlten laufenden Zuschüsse des Landkreises Oldenburg gemäß einer Aufteilungsquo-

te anteilig dem jeweiligen Bereich als Ertrag zugeordnet.  

Für uns als Gruppe Grüne – KA – Lahrmann ist es wichtig, dass wir Begegnungsorte für Schüle-

rinnen und Schüler sowie Jugendliche schaffen, wo sie mit Gleichaltrigen aus anderen europäi-

schen Ländern und hier besonders aus den osteuropäischen Ländern am gemeinsamen Wertege-

rüst arbeiten. Die Jugendarbeit der Blockhaus Ahlhorn GmbH mit dem oben genannten Betrag zu 

unterstützen und zu fördern ist auch im Sinne der Partnerschaften mit den Gemeinden. 

Wir bitten um Unterstützung des Antrages 

Für die Gruppe 

Eduard Hüsers 

Gruppe Grüne – KA - Lahrmann 
im Gemeinderat 

Gruppensprecher 

Eduard Hüsers 

Hosüner Sand 2 
26197 Huntlosen 

Tel: 04487-580 

Mobil: 0160-96206011 
info@eduard-huesers.de 
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